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Schlammpeitzger: Nachweis in den Fleuth-
kuhlen bei Issum. Foto: LANUV
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Ein ‚LIFE+ Projekt’ soll Maßnahmen zum Erhalt der in NRW vom Aussterben 
bedrohten Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) fördern.
Im Bild: Die Knoblauchkröte, der ‚Maulwurf‘ unter den Amphibienarten, gräbt sich
tagsüber in den Untergrund ein und kommt erst in der Nacht hervor.        Foto: P. Schütz
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Artenschutz im Gewässer
Die FFH-Richtlinie der EU sieht eine regel-

mäßige Berichterstattung über den Zustand aller

Arten und Lebensräume vor, die in der Natur-

schutzrichtlinie der EU (FFH-Richtlinie) aufge-

führt sind. Vor diesem Hintergrund untersuchte

das LANUV im Zeitraum von 2010 bis 2012 

insgesamt 13 Bereiche in Nordrhein-Westfalen, 

unter anderem auf Schlammpeitzger. Diese Aus-

gabe von Natur in NRW berichtet über dessen 

Erfassung und zeigt die Schwierigkeiten auf, die

das Monitoring einer im Gewässer lebenden Art

wie dem Schlammpeitzger, der sich zudem gern

im Schlamm eingräbt, mit sich bringt. Ein 

weiterer Beitrag befasst sich mit Gräben, die 

dem natürlicherweise auf Altwässer und Klein-

gewässer der Aue angewiesenen Schlamm-

peitzger nach Verlust seiner natürlichen Habitate

als Ersatzlebensräume dienen.

Die Knoblauchkröte zählt in Nordrhein-West-

falen und im Naturraum des Westfälischen Tief-

lands zu den vom Aussterben bedrohten Tier-

arten. Die vorliegende Ausgabe von Natur in
NRW berichtet über das LIFE+ Knoblauch-

krötenprojekt im Münsterland, das die NABU

Naturschutzstation Münsterland in Kooperation

mit dem LANUV und den Kreisen Warendorf

und Borken durchführt.

Ebenfalls mit dem Thema Artenschutz befassen

sich die weiteren Beiträge dieses Heftes: Zum 

einen wird über die Grüne Flussjungfer be-

richtet, eine Libellenart, die aus NRW lange 

verschwunden war, und sich dank der Gewässer-

renaturierungen im Rahmen der WRRL langsam

wieder in den Auenlandschaften etabliert. Zum

anderen wird der Artenschutz an Gebäuden 

thematisiert. Häufig gehen bei Sanierungsvor-

haben an Altgebäuden bis dahin vorhandene

Brutmöglichkeiten verloren. Natur in NRW
stellt eine beispielhafte Kooperation von Natur-

schutz und Wohnungsbau in Hagen vor, bei 

der in Dämmschichten integrierte Nistmöglich-

keiten angebracht werden.

In Nordrhein-Westfalen sind 28 EU-Vogel-

schutzgebiete ausgewiesen. Vor diesem Hinter-

grund wurden im November letzten Jahres auf

einer LANUV-Tagung Entwicklungen und not-

wendige Maßnahmen zum Vogelschutz vorge-

stellt und diskutiert. Im Rahmen dieser Veran-

staltung wurde auch Dr. Joachim Weiss, Leiter

der NRW-Vogelschutzwarte und langjähriges

Mitglied im Fachbeirat von Natur in NRW, in 

den Ruhestand verabschiedet.

Ein weiterer Bericht dieser Ausgabe von Natur
in NRW stellt den Baum des Jahres 2013, den

Wildapfel, vor und zeigt die Arbeit des Landes-

betriebs Wald und Holz NRW auf, um die

Genressourcen dieser Baumart zu sichern.

Zum Abschluss des Heftes berichtet die im 

LANUV angesiedelte Ambrosia-Meldestelle

Neues zum Stand der Bekämpfung der Beifuß-

Ambrosie. Die Invasion des stark allergenen

Neophyten ist auch dank der weiter angezeigten

konsequenten Bekämpfung zurzeit noch über-

schaubar.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heinrich Bottermann

Präsident des Landesamtes für Natur,

Umwelt und Verbraucherschutz NRW

Editorial

Im Vogelschutzgebiet Weseraue (DE-3519-401) überwintern jährlich mehr als 250
Singschwäne (Cygnus cygnus (L.)). Um Entwicklungen und Perspektiven in allen 
28 nordrhein-westfälischen EU-Vogelschutzgebieten ging es im Dezember 2012 auf
einer Tagung in Recklinghausen. Foto: J. Weiss
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Klimaschutz in NRW
Am 23. Januar 2013 hat der nordrhein-
westfälische Landtag das erste deutsche
Klimaschutzgesetz mit gesetzlichen Klima-
schutzzielen verabschiedet. Erstmals in der
Bundesrepublik werden mit dem NRW-
Klimaschutzgesetz Minderungsziele für
Treibhausgasemissionen in einem Gesetz
festgelegt. Die Gesamtsumme der klima-
schädlichen Treibhausgasemissionen in
Nordrhein-Westfalen soll nach dem neuen
Gesetz bis zum Jahr 2020 um mindestens
25 Prozent und bis zum Jahr 2050 um 
mindestens 80 Prozent im Vergleich zu 
den Gesamtemissionen des Jahres 1990
verringert werden.

Dazu erstellt die Landesregierung unter
Beteiligung von gesellschaftlichen Grup-
pen einen Klimaschutzplan, der vom
Landtag beschlossen wird. Der Klima-
schutzplan wird erstmals im Jahr 2013 er-
stellt und danach alle fünf Jahre fort-
geschrieben. Ein Sachverständigenrat wird
darüber hinaus auf die Einhaltung der 
Klimaschutzziele achten und die Landes-
regierung bei der Erarbeitung und Fortent-
wicklung des Klimaschutzplans beraten.

Wiesenvogelschutz 
in der Düffel
Das nordrhein-westfälische Umweltminis-
terium hat Anfang Februar den Kreis Kleve
darum gebeten, im Naturschutzgebiet 
Düffel während der Vogelbrutzeit alle not-
wendigen Maßnahmen zur Einhaltung der
europäischen Artenschutzbestimmungen um-
zusetzen.Aufgrund des europäischen Natur-
schutzrechts müssen vom Aussterben be-
drohte Vogelarten wie die Uferschnepfe
auch auf landwirtschaftlich genutzten
Flächen geschützt werden.

Damit die Maßnahmen von allen Beteilig-
ten einvernehmlich getragen werden, hat
das Umweltministerium seit dem vergan-

genen Herbst mehrere Gespräche mit Ver-
tretern und Vertreterinnen der örtlichen
Landwirtschaft geführt.

Das diesjährige Kartier-Gebiet wird im
Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozent
von 850 Hektar auf 500 Hektar reduziert.
Gleichzeitig wurde die Fläche mit der
höchsten Bewirtschaftungseinschränkung
um etwa 90 Prozent auf 65 Hektar ver-
ringert. Dies ist nun für 2013 vorbildlich
geregelt. Ab August wird dann eine Aus-
wertung erfolgen, und die Gespräche für
die Regelung in 2014 werden erneut auf-
genommen.

Die auf die Bedürfnisse der Landwirtschaft
abgestimmte Regelung für 2013 sieht vor,
dass auf 65 Hektar im Bereich der Schwer-
punktvorkommen der Wiesenvögel nach
Ankunft der Vögel (15. März bis 1. April,
je nach Witterung) eine Bewirtschaftungs-
ruhe bis zum 1. Mai gilt. Sofern bis dahin
keine Brutvorkommen festgestellt sind,
können diese Flächen wieder normal be-
wirtschaftet werden. Andernfalls gilt auf
Teilflächen die Bewirtschaftungsruhe bis
zum Ende der Brutzeit. Über die konkrete
Freigabe der Teilflächen entscheidet der
Kreis Kleve auf Empfehlung eines aner-
kannten Vogelkundlers, der auch das volle
Vertrauen der Landwirtschaft genießt. Auf
Flächen der öffentlichen Hand gelten die
üblichen Schutzstandards für Naturschutz-
gebiete. Auf den überwiegenden Flächen
innerhalb des Kartiergebietes gibt es
zunächst keine Einschränkungen der Be-
wirtschaftung. Hier gelten Bewirtschaf-
tungseinschränkungen erst, wenn Brutvor-
kommen festgestellt werden. Dann müssen
die Bereiche um die Nester ausgespart
werden. Bei der Bewirtschaftung ist zu-
dem auf Jungvögel zu achten. Die entgan-
genen Erträge werden den Landwirtinnen
und Landwirten vom Land entschädigt.

Begleitend zur Umsetzung der Schutzmaß-
nahmen wird der Kreis Kleve die betroffe-
nen Landwirtinnen und Landwirte zu einer
Informationsveranstaltung einladen. Im
Herbst werden die diesjährigen Bemühun-
gen zum Schutz der Uferschnepfe dann 
gemeinsam diskutiert.

Deutscher Natur-
schutzpreis 2013
Seit Ende Januar läuft die Bewerbung zu
dem vom Bundesamt für Naturschutz aus-
geschriebenen Deutschen Naturschutz-
preis. Schwerpunktthema ist in diesem
Jahr der Lebensraum Wasser. Gewässer
einschließlich ihrer Uferbereiche, Auen-
und Küstenlandschaften sind besonders
vielfältige und artenreiche Lebensräume.
Sie sind zugleich beliebte Erholungs- und
faszinierende Lern-, Erlebnis- und Erfah-
rungsräume. Und nicht zuletzt ein wich-
tiger Wasserspeicher.

Unter dem Motto „Lebensraum Wasser –
Vielfalt entdecken, erleben, erhalten“
sucht das BfN kreative, beispielhafte und
öffentlichkeitswirksame Projektideen, die
die Vielfalt und die Bedeutung der Natur
im, am und auf dem Wasser aufzeigen 
und zum Engagement für ihren Erhalt 
motivieren.

Die Bewerbungsphase ist in diesem Jahr
besonders kurz. Abgabeschluss für Ideen-
skizzen in der Kategorie Förderpreis war
bereits im Februar 2013. In der Kategorie
Bürgerpreis endet die Bewerbungsfrist am
5. Mai 2013. Die Preisverleihung findet
bereits am 9. Juli 2013 in Bonn statt.

Weitere Informationen zum Bürgerpreis
sind unter www.deutscher-naturschutzpreis.
de/buergerpreis1.html zu finden.

Kornweihen besser
verstehen lernen
Mit moderner Technik und ausgestattet mit
200.000 Euro aus dem Fördertopf der
DBU will die Uni Oldenburg mehr über
Lebensraum, Beutespektrum und Flug-
routen der Kornweihen herausfinden. Die
Kornweihe war früher auch in Deutschland
als Brutvogel verbreitet. Das einzige bun-
desweit regelmäßige Brutvorkommen der
Kornweihe befindet sich im Nationalpark
Niedersächsisches Wattenmeer. Aber auch
dort ist der Bestand zwischen 1997 und
2011 von 48 auf 18 Brutpaare dramatisch
gesunken.

In dem von der Bundestiftung Umwelt
(DBU) geförderten Projekt der Uni Olden-
burg sollen die Gründe für den alarmieren-
den Abwärtstrend aufgeklärt und ein
Schutzkonzept für den Erhalt der Korn-
weihen-Population an der Niedersächsi-
schen Küste erarbeitet werden.

Ausgangspunkt sind Untersuchungen zu
Lebensraum, Nahrung und Fortpflanzung
der Kornweihen. „Da die Männchen in der
Brutzeit Weibchen und Jungen allein ver-
sorgen, werden insgesamt zehn Männchen
mit GPS-Technik ausgestattet. Mit diesen
Geräten können Bewegungsmuster detail-
liert aufgezeichnet werden“, erläutert Dr.
Reinhard Stock, Naturschutz-Experte bei
der DBU. Nestkameras und ausgewürgte,
unverdauliche Nahrungsreste – so genannte
Gewölle – sollen Aufschluss über das 
Beutespektrum der Vögel geben. Zusätz-
liche Satelliten-Sender verfolgten und
übertragen außerdem Flugrouten, Rast-
und Überwinterungsgebiete, Aufenthalts-
dauer und Raumverhalten der Kornweihen
außerhalb des Brutgebietes im Watten-
meer.

Die Projektergebnisse sollen helfen, die
Populationsdynamik der Kornweihen bes-
ser zu verstehen und geeignete Schutz-
maßnahmen abzuleiten. Der entwickelte
Maßnahmenkatalog könnte anschließend
auf andere Populationen übertragen werden.

Journal

Uferschnepfe Foto: P. Schütz
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Beispielhafte Klein-
gartenanlagen gesucht
Zum inzwischen siebten Mal sucht das
Land NRW Kleingartenvereine, die sich
durch beispielhafte ökologische, soziale
und kulturelle Projekte auszeichnen. Land-
wirtschaftsminister Johannes Remmel hat
dazu den Landeswettbewerb Kleingarten-
anlagen 2013 ausgeschrieben, an dem sich
die Kommunen und Vereine im Land noch
bis Anfang Mai beteiligen können. Der
NRW-Wettbewerb ist zugleich die Voraus-
wahl für den Bundeswettbewerb Klein-
gartenanlagen.

Insgesamt 118.000 Kleingärten in 1600
Kleingartenanlagen gibt es in NRW,
Schwerpunkte sind vor allem die städtisch
geprägten Regionen des Ruhrgebiets und
der Rheinschiene. Vereine und ihre Mit-
glieder vollbringen in Zusammenarbeit 
mit den Städten und Gemeinden wichtige
Leistungen für das Allgemeinwohl.

Teilnahmeberechtigt am Landeswettbe-
werb sind alle Städte und Gemeinden in
Abstimmung mit ihren kleingärtnerischen
Organisationen. Bewerbungsschluss ist der
1. Mai 2013.

Bewertungskriterien sind die Einbindung
der Anlage in die städtebauliche Entwick-
lung, das Engagement der Mitglieder für
die Integration, ökologische Aspekte, die
Gestaltung und Nutzung einzelner Gärten
und die besondere Initiative Einzelner oder
von Vereinsgruppen.

Die Anmeldung zum Landeswettbewerb
erfolgt durch die jeweilige Kommune in
Kooperation mit der örtlichen Kleingärtner-
organisation. Die Bewerbungsunterlagen
können im Internet unter www.umwelt.nrw.
de oder bei den nordrhein-westfälischen
Landesverbänden der Kleingärtner unter
www.gartenfreunde-rheinland.de und www.
kleingarten.de heruntergeladen werden.

Kuhschellen in der
Kalkeifel
Gemeinsam mit Studierenden der Univer-
sität Bonn hat die Stiftung Rheinische Kul-
turlandschaft unter Leitung von Prof. em.
Dr. Wolfgang Schumacher, Vorstandsmit-
glied der Stiftung Rheinische Kulturland-
schaft sowie der NRW-Stiftung und ehe-
maliger Leiter der Abteilung Geobotanik
und Naturschutz an der Universität Bonn,
im letzten Jahr die Größe der Kuhschellen-
Population im Gillesbachtal bei Netters-
heim-Marmagen untersucht.

Im Fokus der Untersuchung stand dabei die
etwa 9 Hektar große, im Besitz der NRW-
Stiftung stehende Fläche „Hundsrück“ im
Gillesbachtal. Ein artenreicher Kalkmager-
rasen, der im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes extensiv bewirtschaftet wird. Die
Beweidung der steileren Hänge erfolgt 

seit 2005 mit Schafen teilweise auch mit
Ziegen. Die wenig geneigten Flächen 
werden gemäht, aufkommende Gehölze
teilweise entfernt.

Schon bei der letzten Populationszählung
der Kuhschelle auf dem „Hundsrück“ im
Jahr 2005 wurden etwa 39.000 blühende
und nicht blühende Exemplare erfasst. Die
aktuelle Erfassung ergab im April 2012
63.000 Exemplare, was einmal mehr auf
die positiven Effekte des Vertragsnatur-
schutzes hinweist. Laut Schumacher befin-
det sich damit im Gillesbachtal die größte
Population der Kuhschelle in ganz NRW.
Die nächstgrößeren Vorkommen sind in
den Kalkmagerrasen am Bürvenicher Berg
bei Mechernich-Berg mit rund 40.000 
Exemplaren und am Biesberg und Nideg-
gener Breidel bei Muldenau/Kreis Düren
mit mehr als 10.000 Pflanzen anzutreffen.

Biodiversität mit Land-
wirtschaft erhalten
Der Landwirtschaft kommt bei der Erhal-
tung der biologischen Vielfalt eine zentrale
Rolle zu: Trägt sie durch ihre modernen
Formen zur Gefährdung der Artenvielfalt
bei – oder brauchen wir sie vielmehr, um
Biodiversität im Raum zu erhalten? Diese
Fragen wurden auf dem 24. Soester Agrar-
forum kontrovers diskutiert, das unter dem
Titel ‚Erfolgreicher Artenschutz ist nur ge-
meinsam mit Landwirten und Naturschutz
umzusetzen‘, stattfand.

Akzeptanz der Öffentlichkeit für Direkt-
zahlungen sei vor allem mit dem so ge-
nannten Greening (Direktzahlungen als
Umweltprämien für bestimmte ökologi-
sche Leistungen) zu erreichen, so Ico Graf
von Wedel-Gödens, stellvertretender Refe-
ratsleiter in der Generaldirektion für Land-
wirtschaft der Europäischen Kommission.

Zur Förderung der Biodiversität in der
Landschaft seien über Gesetze und Verord-
nungen hinaus zwingend ökonomische

Anreize erforderlich, erklärte Prof. em. Dr.
Wolfgang Schumacher vom Institut für
Nutzpflanzenwissenschaften und Ressour-
censchutz der Rheinischen Friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn. Dies werde in
Nordrhein-Westfalen seit fast 30 Jahren
mit Vertragsnaturschutz und Agrarumwelt-
maßnahmen erfolgreich praktiziert.

Besonders wichtig sei es etwa, das noch
vorhandene, artenreiche Grünland wie
Magerrasen in Mittelgebirgslagen oder
Heidelandschaften durch extensive Nut-
zung dauerhaft zu sichern. Dies bedeute
beispielsweise auch, im Fall bereits hoher
Waldanteile in bestimmten Regionen Auf-
forstungen nicht noch weiter zu fördern
oder vorzuschreiben, denn selbst naturnahe
Wälder seien im Vergleich zu extensivem
Grünland artenarm.

Die genetische Verarmung der Haustier-
rassen in der modernen Massentierhaltung
und die landesweite Angleichung der Feld-
bewirtschaftung einschließlich einer syste-
matischen Überdüngung habe den drasti-
schen Rückgang der Biodiversität in der
offenen Agrarlandschaft verursacht, er-
läuterte Reinhild Benning, Leiterin Agrar-
politik des Bundes für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND). Der BUND
befürworte ein verbindliches flächen-
deckendes Greening mit möglichst zehn
Prozent ökologischen Vorrangflächen un-
bedingt.

Die Stärkung der Agrarumweltprogramme,
Anpassung der Produktion auf den Ver-
brauch der EU, eine EU-Eiweißstrategie,
Verzicht auf genetisch veränderte Organis-
men (GVO) und eine verbindliche Steige-
rung des Anteils an regionalen Produkten
im Lebensmittelhandel seien weitere For-
derungen an die Agrarpolitik. Eine zu-
kunftsfähige Raumnutzung bedeute nicht
nur absoluten Stopp des Flächenverbrauchs,
sondern die Reservierung von fünf Prozent
der Freiraumfläche als Wildnisgebiete 
unter absolutem Schutz, 15 Prozent für 
historische Kulturlandschaften und Bio-
topverbünde und 80 Prozent für so ge-
nannte Nutzlandschaften mit der flächen-
deckenden Auflage einer naturverträg-
lichen Bewirtschaftung.

Kernstück einer neuen Grünen Infra-
struktur solle ein Nationales Biotopver-
bundsystem mit breiten Korridoren in der
Agrarlandschaft und im Wald sowie ent-
lang von Flüssen und in Auen werden.

Um nachhaltig zu wirken, müssten Nut-
zungen sowohl für den Landwirt als auch
für die Allgemeinheit wirtschaftlich sein.
Dazu sei ein fairer finanzieller Ausgleich
für ökologische Dienstleistungen und 
Nutzungseinschränkungen erforderlich –
nicht pauschal, sondern besser ergebnis-
orientiert, wie beispielsweise in der
Schweiz auf der Grundlage von Leittier-
arten und Zeigerpflanzen praktiziert, so
Prof. Dr. Harald Laser vom Fachbereich
Agrarwirtschaft Soest der Fachhochschule
Südwestfalen.

Journal

Pulsatilla vulgaris – Kuhschelle oder Küchen-
schelle.
Foto: Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
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Grünland sei historisch in Deutschland
durch Nutzung entstanden und würde ohne
sie durch Wald ersetzt, der konkurrenz-
schwache Arten verdränge und zu einer 
geringeren Artenvielfalt führe. Daraus 
lasse sich ableiten, dass Artenschutz auf
Grünland nur im Zusammenwirken von
Naturschutz und Landwirtschaft nach-
haltig erfolgreich sei, betonte Laser. Ein
Grünlandumbruchsverbot dagegen sei zum
Erhalt der Biodiversität fast wirkungslos,
denn es beträfe fast ausschließlich arten-
arme fakultative Grünlandflächen. Arten-
reiche Bestände seien dagegen auf absolu-
tem, extensiv genutztem Grünland vorzu-
finden, und dieses werde vielmehr durch
Brachfallen oder Aufforstung akut be-
droht.

Weitere Informationen unter www.fh-swf.
de/fbaw und www.fh-swf.de/susatia.

NABU-Konzept zur
Waldentwicklung
Die Ausweisung von Wäldern ohne forst-
wirtschaftliche Nutzung kommt in Deutsch-
land nur schleppend voran. Bereits 2007
hat die Bundesregierung beschlossen, bis
2020 mindestens fünf Prozent der Wald-
fläche beziehungsweise zehn Prozent des
öffentlichen Waldes aus der forstlichen
Nutzung zu nehmen. Doch bislang ist 
wenig passiert. Das Bundeslandwirtschafts-
ministeriumschätzt, dass derzeit gerade einmal
zwei Prozent des Waldes sich selbst entwickeln
dürfen.

Vor diesem Hintergrund hat der NABU ein
eigenes Konzept für die „Urwälder von
morgen“ vorgelegt. „Zum Erhalt der bio-
logischen Vielfalt brauchen wir dringend

mehr gut vernetzte Wildnisgebiete. Dazu
zählen insbesondere Wälder mit einer
natürlichen Entwicklung, die künftig Be-
standteil einer jeden multifunktionalen
Forstwirtschaft sein müssen“, sagte NABU-
Präsident Olaf Tschimpke.

Die Forstwirtschaft nutzt die Bäume im
Wald bereits in ihrer Jugendphase, so dass
überlebenswichtige Strukturen wie Totholz,
Höhlen und grobborkige Rindenstrukturen
weitestgehend fehlen. Ausreichend Brut-
und Nahrungsstätten für viele Tier- und
Pflanzenarten entstehen nur in unbewirt-
schafteten Wäldern.

Für die Umsetzung des Fünf-Prozent-Ziels
müssen noch gut zehn Großschutzgebiete
und eine Vielzahl von Waldschutzgebiete
mit einer Mindestgröße von 100 Hektar
ausgewiesen werden. „Während wir den
Wert von Urwäldern in aller Welt als grüne
Lunge und als ,Hotspots‘ der Artenvielfalt
erkannt haben, sind wir bei der Auswei-
sung von ,Urwäldern von morgen‘ in
Deutschland kaum vorangekommen. Ein
notwendiger Schritt ist deshalb die Aus-
weisung von Nationalparken im Nord-
schwarzwald, im Steigerwald und im 
Teutoburger Wald“, so Tschimpke.

Ein Netzwerk der „Urwälder von morgen“
muss sich nach Auffassung des NABU aus
Schutzgebieten verschiedener Größen zu-
sammensetzen, die gut miteinander ver-
netzt sind. Nationalparke bilden als
großflächige Schutzgebiete das Grund-
gerüst, weil sich die Natur auf großer
Fläche entwickeln kann und Populationen
selten gewordener Arten mit großem
Raumanspruch Rückzugsräume finden.
Vor allem müssen die noch vorhandenen,
über 100 Hektar großen naturnahen Laub-
wälder als Teil des Urwaldnetzwerkes aus-
gewiesen werden.

Meist sind die Gebiete groß genug, um 
alle Waldentwicklungsphasen nebenein-
ander auf der Fläche zu gewährleisten.
„Um die Artenvielfalt zu schützen, ist 
neben der Ausweisung weiterer Schutz-
gebieten eine konsequent ökologische
Forstwirtschaft unumgänglich. Die Förster
können Vieles von den „Urwäldern von
morgen“ lernen, um auch im Wirtschafts-
wald für die Zukunft die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen“, so NABU-Wald-
referent Stefan Adler.

Das NABU-Positionspapier zur natür-
lichen Waldentwicklung bis 2020 ist im 
Internet unter www.nabu.de, Themen, Wald,
zu finden.

Vorrangflächen sind
keine „Zwangsbrachen“
Der NABU hat sich dafür ausgesprochen,
auf ökologischen Vorrangflächen im Rah-
men der künftigen EU-Agrarpolitik eine
naturverträgliche Nutzung unter bestimm-
ten Vorgaben zu ermöglichen. Dies ist das

Ergebnis einer Untersuchung, die Anfang
November 2012 auf einer Fachtagung in
Berlin vorgestellt wurde. Der Gesetzesvor-
schlag der EU-Kommission zur Reform
der Gemeinsamen Agrarpolitik sieht vor,
dass sieben Prozent der Agrarfläche als
ökologische Vorrangflächen ausgewiesen
werden sollen. Doch die Vorrangflächen
werden von der Agrarwirtschaft als ver-
meintliche „Zwangsbrachen“ abgelehnt.

In einem Forschungsvorhaben für das
Bundeslandwirtschaftsministerium hat der
NABU zusammen mit zwei Projektpart-
nern Empfehlungen erarbeitet, welche 
Anbaukulturen unter welchen Bedingun-
gen als Vorrangflächen anerkannt werden
könnten. Zu diesem Zweck wurden rund
80 verschiedene Energiepflanzen und 
Extensivkulturen in zehn Bundesländern
auf ihre naturschutzfachliche Eignung 
untersucht. Als entscheidende Rahmen-
bedingung für die ökologische Wirkung
der Vorrangflächen erwiesen sich dabei der
Verzicht auf Pflanzenschutz- und Dünge-
mittel sowie der Verzicht auf Boden-
bearbeitung und Ernte im Zeitraum von
Mitte April bis Ende Juli. Zu den besonders
geeigneten Kulturen gehören der extensive
Anbau von Linsen und Lein, von Misch-
kulturen sowie von Getreide mit weitem
Reihenabstand. Auch der Anbau von
Esparsette oder Rotklee in Streifenform
kann als Vorrangfläche zur Aufwertung
von Natur und Umwelt beitragen. Die 
Ergebnisse machen deutlich, dass die 
Vorrangflächen durchaus in den land-
wirtschaftlichen Betriebsablauf integriert
werden können.

500 neue Arten entdeckt
In den zurückliegenden zwei Jahren haben
Wissenschaftler der Senckenberg-For-
schungsinstitute knapp 500 neue Arten
entdeckt und beschrieben. Taxonomie und
wissenschaftliche Sammlungen gehören
zu den wichtigsten Schwerpunkten der
Senckenberg Gesellschaft für Naturfor-
schung.

Journal

Beim 24. Soester Agrarforum sprachen
Prof. em. Dr. Wolfgang Schumacher (Univ.
Bonn), Prof. Dr. Thomas Weyer (FH SWF,
Moderation), Ico Graf von Wedel-Gödens
(Mitarbeiter bei der Europäischen Kom-
mission), Prof. Dr. Jürgen Braun (FH SWF,
Dekan des Fachbereichs Agrarwirtschaft),
Hathumar Rustige (Susatia, 1.Vorsitzender)
und Prof. Dr. Harald Laser (FH SWF).
Nicht im Bild: Reinhild Benning (Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland).

Foto: Hinrichs/FH SWF

Eine farbenfrohe Neuentdeckung: Krabbe
Insulamon palawanense von der Insel 
Palawan. Foto: Senckenberg
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In den Jahren 2011 und 2012 entdeckten
Senckenberger Forscher 402 heute lebende
und 87 fossile Arten, 414 davon leben an
Land und 75 in den Weltmeeren. Das Gros
der neuen Arten (324) stammt aus Asien,
immerhin 96 Arten aus Europa. Die Glieder-
füßer, zu denen die Insekten, Spinnentiere,
Krebstiere und Tausendfüßer gehören, 
waren aufgrund ihrer schon bekannten 
Artenvielfalt erwartungsgemäß mit über
300 Arten auch bei den Neubeschreibun-
gen führend, danach folgten Schnecken
und Muscheln (64) und Pflanzen (30). Es
wurden sowohl molekulare als auch tradi-
tionelle Methoden, wie morphologische
Untersuchungen, eingesetzt.

„Taxonomie dient auch dazu, Tierarten
schützen zu können“, erklärt Dr. Peter 
Jäger, Arachnologe bei Senckenberg und
selbst Entdecker von 46 neuen Spinnen-
arten in den Jahren 2011 und 2012. „Nur
wer die Artenvielfalt kennt, kann ent-
sprechende Schutzprogramme entwickeln.“
Denn täglich sterben immer noch über 100
Tierarten aus – aller Neuentdeckungen
zum Trotz.

Grünlandbrache 
verändert dieVegetation
Die Aufgabe der Nutzung von Grünland
führt zur floristischen Artenverarmung.
Das ergab eine Studie des Lehr- und For-
schungszentrums Raumberg-Gumpenstein
sowie des Bundesamtes und Forschungs-
zentrums für Wald in Wien, die im Rahmen
des 17. Alpenländischen Expertenforums
vorgestellt wurde. Die Wissenschaftler
hatten die Auswirkungen einer Nutzungs-
aufgabe auf die Artenzusammensetzung
und Pflanzenvielfalt im montanen Grün-
land in Abhängigkeit von unterschied-
lichen Standortbedingungen untersucht.
Die neun Jahre umfassende Studie wurde
auf Grünflächen der Steiermark durch-
geführt, die repräsentativ für das Grünland
im Berggebiet Österreichs sind: auf einer
steilen, 30 Grad nach Süden geneigten
Weide und auf einer Mähwiese auf einer
Hangebene unmittelbar darunter.

Der Oberboden der Mähwiese wies deut-
lich höhere Nährstoffgehalte auf als die
Weide. Beide Flächen werden seit 2001
nicht mehr genutzt. Die Studie ergab, dass
die Veränderungen der Artenzusammen-
setzung stark von der Nährstoffverfügbar-
keit im Boden abhängen. Auf der nähr-
stoffreichen Mähwiese hat sich nach neun
Jahren die Artenvielfalt stark verändert.
Die Diversität verminderte sich von 48
Pflanzenarten auf 22. Dabei sind zwei neue
Arten aufgetreten, 28 verschwunden. Auf
dem nährstoffärmeren Südhang verminderte
sich die Zahl der Pflanzenarten im selben
Zeitraum nur von 73 auf 70 Arten. Acht
Pflanzenarten sind neu aufgetreten, elf ver-
schwunden.

Die Untersuchung zeigt, dass auf nähr-
stoffreichen Böden Geschwindigkeit und
Ausmaß der floristischen Artenverarmung
deutlich größer sind als auf nährstoffarmen
Böden. Daneben bestätigt sie die „inter-
mediate disturbancehypothesis“, wonach
das Fehlen einer Störung zur Verminde-
rung der Pflanzenvielfalt führt.

Um auch auf brachgefallenem Grünland
die Pflanzenvielfalt zu erhalten, sollten
demnach an den Nährstoffgehalt angepasste
Pflegemaßnahmen des Bodens durchge-
führt werden: auf nährstoffreichen Böden
mindestens alle drei Jahre, auf nährstoff-
armen Böden circa alle fünf bis zehn 
Jahre. aid

Wisente sind bereit 
für die Freisetzung
Im Wittgensteiner Land läuft mit wissen-
schaftlicher Begleitung der Universität
Siegen die Wiederansiedlung der Tiere in
freier Wildbahn. Nach dreijähriger For-
schungsarbeit hat das Umweltministerium
NRW nun die Genehmigung erteilt, eine
Herde von derzeit acht Wisenten im 
Privatwald des Fürstenhauses zu Sayn-
Wittgenstein-Berleburg freizusetzen. Die
Tiere werden sich voraussichtlich ab dem
Frühjahr 2013 frei in den Wittgensteiner
Wäldern bewegen können. Diese Herde
wird somit seit über 150 Jahren die erste
wild lebende Rinderherde Deutschlands
sein.

Dies ist ein einmaliges Artenschutz-Projekt
in Westeuropa mit internationaler Sicht-
barkeit. Der World Wide Fund For Nature
(WWF) hat kürzlich das Projekt besucht
und betrachtet es als „wegweisenden Schritt
für den Naturschutz in Deutschland“. Das
Projekt wird Vorbildcharakter haben und
gewissermaßen als Pilotstudie für andere
ähnliche Projekte in dicht besiedelten 
Regionen dienen. So werden bereits in 
Dänemark Anstrengungen unternommen,
ebenfalls Wisente freizusetzen.

Zwischen dem Trägerverein des Projektes
und dem Umweltministerium des Landes
NRW wurde im Vorfeld ein Katalog er-
arbeitet, der sämtliche Fragestellungen
umfasst, die bis zu einer Freisetzung der
Wisente beantwortet sein mussten. Nach
dreijähriger Forschung konnte dieser Fra-
genkatalog im Herbst 2012 abgeschlossen
werden und das Ministerium genehmigte
die Freisetzung der Wisente auf der Grund-
lage der geleisteten Studien. Jedoch ist die
wissenschaftliche Arbeit an dieser Stelle
nicht beendet, denn die Tiere sollen weiter-
hin untersucht werden, Verhaltensänderun-
gen frühzeitig erkannt und auch die Er-
weiterung ihres Areals intensiv verfolgt
werden. Ebenso soll die sozioökonomische
Begleitforschung weiter fortgeführt werden.

Die Tiere im Wittgensteiner Wald sollen

zunächst auf eine Gruppengröße von 25
Individuen anwachsen. Die Herde soll
weiterhin unter menschlicher Obhut ver-
bleiben und einen gemanagten Bestand 
bilden. Ähnliche Systeme sind auch für 
andere große Wildarten (Hirsche, Mufflon)
etabliert. Gefördert wird das Projekt mit
Mitteln des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
und dem Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-West-
falen und durch das Bundesamt für Natur-
schutz.

Auenwälder bewahren
biologische Vielfalt
Die Erhaltung und Entwicklung von Auen-
lebensräumen spielt für die biologische
Vielfalt eine zentrale Rolle. Deshalb 
stellt das Bundesumweltministerium für
ein Auenprojekt an der Elbe in den kom-
menden fünf Jahren insgesamt 2,8 Millio-
nen Euro aus dem Bundesprogramm Bio-
logische Vielfalt zur Verfügung. Das Bun-
desamt für Naturschutz (BfN) als Bewilli-
gungsbehörde begleitet das Naturschutz-
projekt fachlich.

Projektträger ist der Trägerverbund Burg
Lenzen e.V., der das Projekt in Kooperation
mit dem BUND Bundesverband, dem
WWF-Aueninstitut im KIT (Karlsruher 
Institut für Technologie), der TU Berlin 
sowie den Biosphärenreservatsverwaltun-
gen in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und
Niedersachsen umsetzt.

„Zentraler Inhalt des Projektes ist die Ent-
wicklung eines modellhaften, großräumigen
Auenbiotopverbundes in einem ausgewähl-
ten Abschnitt des UNESCO-Biosphären-
reservates Flusslandschaft Elbe zwischen
Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen-
Anhalt. Im Verlauf des Projektes werden
daher die Veränderungen der ökosystema-
ren Dienstleistungen erfasst und bewertet,

Journal

Wisente sollen sich bald wieder frei in den
Wittgensteiner Wäldern bewegen können.

Foto: Ph. Schmitz
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die durch die Maßnahmen verbessert 
werden“, erläuterte Prof. Dr. Birgit Felinks
vom Trägerverbund Lenzen.

Im Rahmen des Projektes wird ein bundes-
weit bedeutsames Leuchtturmprojekt zur
Auenrenaturierung in der Hohen Garbe
(Sachsen-Anhalt) realisiert. Konkret wer-
den auf etwa 420 Hektar Initialmaß-
nahmen zur Wiederherstellung einer natur-
nahen Auendynamik, zur Sicherung einer
natürlichen Auenwaldentwicklung und zur
Entwicklung auentypischer Gewässer- und
Grünlandbiotope umgesetzt.

Die Erhaltung und Renaturierung von 
Auenlebensräumen gehören zu den Kern-
zielen der Nationalen Strategie zur Biolo-
gischen Vielfalt, da nur noch zehn Prozent
der Auen in Deutschland ökologisch funk-
tionsfähig sind. Insbesondere die Auen-
wälder zählen zu den am stärksten bedroh-
ten Ökosystemen Mitteleuropas. Die Um-
setzung der Nationalen Strategie zur bio-
logischen Vielfalt wird seit 2011 durch 
das Bundesprogramm Biologische Vielfalt
unterstützt. Die geförderten Maßnahmen
sollen dazu beitragen, den Rückgang der
biologischen Vielfalt in Deutschland zu
stoppen und mittel- bis langfristig in einen
positiven Trend umzukehren. Sie dienen
dem Schutz und der nachhaltigen Nutzung
sowie der Entwicklung der biologischen
Vielfalt und gehen über die rechtlich ge-
forderten Standards hinaus. Akzeptanz-
bildende Maßnahmen der Informationen
und Kommunikation tragen dazu bei, das
gesellschaftliche Bewusstsein für die 
biologische Vielfalt zu stärken.

Startschuss: Forschungs-
verbund Windenergie
Ein einmaliges Bündnis für die deutsche
Windenergie-Forschung wurde Anfang
Februar in Berlin offiziell geschlossen –
der Forschungsverbund Windenergie. Ver-
treter der drei Partner Deutsches Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR), ForWind –
Zentrum für Windenergieforschung der
Universitäten Oldenburg, Hannover und
Bremen und das Fraunhofer-Institut für
Windenergie und Energiesystemtechnik
(IWES) unterzeichneten den Kooperations-
vertrag. Das gebündelte Know-how von
mehr als 600 Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern soll wegweisende Impulse
für eine Erneuerbare-Energien-Zukunft auf
Basis von On- und Offshore-Windenergie
geben.

Das gemeinschaftliche Auftreten im For-
schungsverbund besitzt internationale Aus-
strahlungskraft und erschließt Synergien
für anstehende Großprojekte in der Wind-
industrie. Für die zunehmende Professio-
nalisierung der Branche und den Erhalt der
Technologieführerschaft sind Antworten
für technologisch anspruchsvolle Frage-
stellungen akut gefragt. Die inhaltliche 

Zusammenarbeit der Partner startet direkt
in dem BMU-geförderten Projekt „Smart
Blades – Entwicklung und Konstruktion
intelligenter Rotorblätter“ mit einem 
Projektvolumen von 12 Millionen Euro
und einer Laufzeit von 39 Monaten.

Die Forscher erwarten von Smart Blade
Technologien, dass die eintretende Last-
minderung an den Rotorblättern ein aero-
dynamisch optimiertes und leichteres 
Design von Windenergieanlagen ermög-
licht. Durch Designänderungen ließen sich
Material- und Logistikkosten reduzieren
und die Lebensdauer der Anlage erhöhen.

Rotorblatthinterkanten, die sich in ihrer
Form verändern können, und Klappen, die
bei Bedarf den Wind umlenken – sehr
große Rotorblätter, die mit solchen Mecha-
nismen ausgestattet sind, können gezielt
Böen ausregeln und Leistungsschwankun-
gen verringern. Anlagenbauer scheuen bis-
lang die Entwicklung und den Einsatz von
Smart Blades. Die große Herausforderung
wird sein, dass die Rotorblätter durch die
aktiven Mechanismen nicht fehleranfälliger,
schwerer und wartungsintensiver werden
dürfen und sich die Gestehungskosten nicht
erhöhen. Ziel des Forschungsprojektes ist
es daher, die Machbarkeit, die Effizienz
und die Zuverlässigkeit von Smart Blades
unter Beweis zu stellen.

Klimawandel verringert
genetische Vielfalt
Der Klimawandel hat Auswirkungen auf
alle Lebewesen und Ökosysteme, unter 
anderem bedroht er die genetische Vielfalt
innerhalb von Arten. Das ist das Ergebnis
einer im Fachjournal Molecular Ecology
veröffentlichten Übersichtsstudie. Forscher
des Biodiversität und Klima-Forschungs-

zentrums, der Frankfurter Goethe-Univer-
sität und der Senckenberg Gesellschaft für
Naturforschung haben darin die möglichen
Folgen der genetischen Verarmung zu-
sammengefasst. Außerdem zeigen sie in
einer Methodenstudie in der Fachzeit-
schrift BMC EvolutionaryBiology auf, 
wie die genetische Vielfalt künftig besser
in Untersuchungen der Auswirkungen des
Klimawandels einbezogen werden kann.

Für die Übersichtsstudie wurden etwa 
200 wissenschaftliche Artikel und Daten-
sammlungen zu den Auswirkungen des
globalen Klimawandels auf die genetische
Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten aus-
gewertet. Die Studie belegt, dass der Klima-
wandel die genetische Vielfalt beeinflusst
und in vielen Fällen bedroht – etwa, wenn
ganze Populationen in neue Lebensräume
abwandern müssen.

Genetische Vielfalt ist nicht nur von aka-
demischem Interesse, sie hat auch direkte
Konsequenzen für das Wohlergehen von
Menschen. Der globale ökonomische Wert
aller jährlich durch die Ökosysteme er-
brachten Dienstleistungen wie Nahrungs-
mittel, Medikamente, sauberes Wasser und
Atemluft liegt bei etwa 25 Billionen Euro.
Allerdings kann die Natur diese Leistun-
gen nur zur Verfügung stellen, wenn sie
Schädlingen, Krankheiten oder anderen
Störungen weitgehend zu trotzen vermag –
und dies ist nur durch eine vielfältige ge-
netische Ausstattung gewährleistet.

Um den Verlust genetischer Diversität 
einzelner Arten künftig besser absehen zu
können, stellt das BiK-F-Forscherteam in
einem kürzlich in der Fachzeitschrift BMC
EvolutionaryBiology erschienenen Artikel
eine neue Methode vor, die den möglichen
Rückgang statistisch valide abschätzbar
macht. Ihre Besonderheit liegt darin, dass
sie nicht nur für künftige Studien anwend-
bar ist, sondern dass auch vorhandene 
Datensätze entsprechend ausgewertet wer-
den können. Dadurch lässt sich besser be-
urteilen, welche Arten von einem Klima-
wandel-induzierten Verlust an genetischer
Diversität besonders betroffen sein werden.
Für diese Arten können dann gezielt
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Anpassung an Klima-
wandelfolgen in NRW
Auf der vom Umweltministerium ausge-
richteten Konferenz „Klimawandel in NRW –
Wir handeln!“ wurden Ende Januar Ideen
zur Anpassung an den Klimawandel vorge-
stellt und in einem breiten Dialog diskutiert.

An der Konferenz nahmen unter anderem
Interessierte aus Kommunen, Kreisen, 
Industrie und Wirtschaft, Gewerkschaften,
Kirchen und Verbänden teil. Der Klima-
schutzplan für den Bereich Anpassung soll
auf bestehenden Erfahrungen aufbauen

Journal

Trochulus villosus, eine behaarte Land-
schnecke, deren genetische Vielfalt durch
den Klimawandel vorläufig nicht bedroht
ist, wie Forscher vom BiK-F zeigen konnten.

Foto: A. Dépraz
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und an bereits vorhandenen Aktivitäten
und Initiativen ansetzen.

Im Vorfeld der Konferenz wurden online
Vorschläge zur Anpassung an die Folgen
des Klimawandels gesammelt – das konn-
ten sowohl neue Ideen als auch bereits er-
folgreich durchgeführte Projekte sein, um
zum Beispiel der zunehmenden Hitze in
Städten oder dem Artensterben zu be-
gegnen. Über 70 Maßnahmenvorschläge
waren eingegangen.

Maßnahmenvorschläge waren beispiels-
weise die Begrünung innerstädtischer Brach-
flächen, um Temperaturerhöhung und Über-
schwemmungen durch Starkregen zu redu-
zieren. An Maßnahmen für die Landwirt-
schaft wurden etwa Konzepte für Ge-
wässer schonenden Anbau, Steuerung von
Entnahmen und angepasste Anbaumetho-
den vorgeschlagen. Integrierte Wasserpläne
könnten den Kommunen helfen den Fol-
gen von Hochwasser, Wasserknappheit oder
Hitzestress zu begegnen.

Während der Konferenz wurden diese und
weitere Vorschläge in drei Arbeitsforen mit
den Themenschwerpunkten Urbane Räume,
Ländliche Räume sowie Infrastruktur/
Industrie/Gewerbe diskutiert.

In den Foren wurden diejenigen Akteurin-
nen und Akteure zusammen gebracht, die
auch bei der Umsetzung von Maßnahmen
in Kontakt oder Konflikt stehen. Ziel ist
die Entwicklung integrierter Konzepte. Im
Bereich Klimaschutz ist der Beteiligungs-
prozess bereits in vollem Gange: Hier 
arbeiten seit September 2012 sechs Arbeits-
gruppen an Maßnahmenvorschlägen für
den Klimaschutz, um die Treibhausgas-
emissionen in NRW bis 2020 um mindes-
tens 25 Prozent und bis 2050 um mindes-
tens 80 Prozent gegenüber 1990 zu redu-
zieren.

Der Klimaschutzplan ist eine „Road-Map“
für die neue Klima- und Energiepolitik
„made in NRW“ und das zentrale Instru-
ment zur Erreichung der NRW-Klimaziele.
Er wird derzeit in einem umfassenden Be-
teiligungsprozess mit allen gesellschaft-
lichen Akteursgruppen erarbeitet. Sie be-
raten über Strategien und Maßnahmen, mit
denen die ambitionierten Klimaschutzziele
Nordrhein-Westfalens realisiert werden
können.

Nähere Informationen sind unter www.
klimaschutz.nrw.de/aktuelles/ zu finden.

Stadtamseln sind lauter
Viele wildlebende Tiere haben sich die Stadt
als neuen Lebensraum erobert, obwohl sie
dort auf zahlreiche ungünstige Umweltbe-
dingungen treffen. Dennoch profitieren sie
auch vom Habitat Stadt, so zum Beispiel
aufgrund des höheren Nahrungsangebots
oder neuen Brutmöglichkeiten, und viele
Tiere haben sich erstaunlich gut an das
Stadtleben angepasst.

Um Paarungspartner anzulocken und ihr
Revier zu verteidigen, singen Rotkehlchen
bis in die Nacht hinein, wenn der Straßen-
lärm nach dem Feierabendverkehr abge-
flaut ist. Viele andere Vogelarten, darunter
die Amsel, singen in Städten in einer höhe-
ren Tonlage. Damit heben sie sich vom 
tiefer frequenten Straßenlärm besser ab.

Wissenschaftler des Max-Planck-Institut
für Ornithologie in Seewiesen und Radolf-

zell untersuchten nun den Gesang von
Stadtamseln in Wien und von Landamseln
im angrenzenden Wienerwald. Zudem 
zogen sie weitere Vögel im Max-Planck-
Institut per Hand auf und untersuchten die
Zusammenhänge von Tonhöhe und Laut-
stärke ihres Gesanges unter kontrollierten
Bedingungen. Dabei zeigte sich, dass die
Tiere höhere Töne lauter produzieren
konnten. In der Stadt benutzen Amseln 
bevorzugt eben jene hohen Tonlagen, in
denen sie besonders laut singen können.

Weiterhin untersuchten die Forscher, wel-
cher Effekt besser geeignet ist der akusti-
schen Überlagerung durch den Straßen-
lärm zu entkommen, die erhöhte Frequenz
oder die daraus folgende erhöhte Laut-
stärke. „Die größere Lautstärke der höhe-
ren Gesänge ist um ein Vielfaches effek-
tiver als die Anhebung der Tonhöhe“, sagt
Erwin Nemeth, Erstautor der Studie. „Wir
vermuten deshalb, dass die erhöhte Laut-
stärke die wichtigste Ursache für die 
höheren Frequenzen im Stadtgesang der
Vögel ist.“ Der Leiter des Forschungs-
projekts, Henrik Brumm, fügt hinzu: 
„Indem die Stadtvögel aktiv hochfrequente
Töne wählen, können sie also ihre Fähig-
keit steigern, laut zu singen und so die 
akustische Überlagerung des umgebenden
Lärms abschwächen“.

Journal

Am 30. März 1898 störte Wilhelm Wete-
kamp (1859–1945) die Routine der Haus-
haltsberatungen im Preußischen Landtag.
Der linksliberale Abgeordnete, Mitglied
der Fraktion der Freisinnigen Volkspartei,
hielt eine für die Entwicklung des Natur-
schutzes weichenstellende Rede. Er warnte
davor, dass man es trotz der „vom volks-
wirtschaftlichen Standpunkt aus durch-
aus wünschenswerthen Meliorationen […]
nicht so weit kommen lassen [dürfe], daß
die Natur vollständig vernichtet“ werde.
Während der preußische Staat seit länge-
rem Denkmalpflege betreibe, fehle es an
„Einrichtungen und Mittel[n], um die
Denkmäler der Entwickelungsgeschichte
der Natur“ zu erhalten. Ein „Theil unse-
res Vaterlandes [müsse] in der ursprüng-
lichen, naturwüchsigen Form“ erhalten
bleiben. Er forderte, dass „gewisse Theile
der Erdoberfläche im natürlichen Zu-
stande“ erhalten werden sollten. Konkret
regte er an, dass nach dem Vorbild 
der US-Nationalparke auch in Deutsch-
land „Staatsparks“ ausgewiesen werden
sollten.

Der im westfälischen Lippstadt auf-
gewachsene Wetekamp hatte Biologie
studiert und war anschließend in den
höheren Schuldienst eingetreten. Er ge-

hörte dem preußischen Landtag von 1893
bis 1903 an.

1899 legte er eine sehr sozial ausge-
richtete Denkschrift für einen staatlich 
zu organisierenden Naturschutz vor: Mit
der Ausweisung von Schutzgebieten vor
allem in der Nähe von Großstädten gelte
es, auch „ein dringendes soziales Be-
dürfnis anzuerkennen.“

Prof. Wilhelm Wetekamp (1859–1945) ein
„Vater des staatlichen Naturschutzes“.

Quelle: Museum 
zur Geschichte des Naturschutzes

Naturschutzgeschichte: 
Naturschutz erstmals Thema im Parlament

Amseln in der Stadt singen höher und damit
lauter. Foto: P. Schütz
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Kreuzkröten 
im Ruhrgebiet
Die Kreuzkröte ist eine Pionierart, die ur-
sprünglich in offenen Auenlandschaften
auf vegetationsarmen, trocken-warmen
Standorten mit lockeren, meist sandigen
Böden vorkam. Im Ruhrgebiet hat sich die
Kreuzkröte neue Lebensräume gesucht.
Industriebrachen, Berghalden und Abgra-
bungsflächen sind die aktuellen Vorkom-
mensflächen der Kreuzkröte. Der Arten-
schutz muss bei Vorhaben zum Flächen-
recycling und zur Bebauung bei dieser 
planungsrelevanten Art besonders beachtet
werden. Gleichzeitig steht die unstete 
Lebensweise dieser Art allen „statischen“
Artenschutzmaßnahmen entgegen.

Die Tagung „Die Kreuzkröte im Ruhrge-
biet – Umgang mit einer unsteten Art der
FFH-Richtlinie“, die am 18. Juni 2013 in
Recklinghausen stattfindet, soll daher Vor-
gehensweisen bei der Durchführung von
Artenschutzmaßnahmen aufzeigen, die es
ermöglichen, „ökologische Funktionen im
räumlichen Zusammenhang“ für die Kreuz-
kröte bereitzustellen. Bei einer Exkursion
werden Beispielflächen besichtigt.

Weitere Informationen und Anmeldung:
NUA-Tagungshaus, Siemensstraße 5,
45659 Recklinghausen, Tel. 02361/305-0,
poststelle@nua.nrw.de, www.nua.nrw.de.

Kosten: 35 € inklusive Verpflegung.

Die Bedeutung der Aue
Im Rahmen der EU-Wasserrahmenricht-
linie und der damit verbundenen Renatu-
rierungen an Flüssen in NRW findet die
Aue zunehmend wieder Beachtung.

Schulische Auseinandersetzungen mit dem
Thema Fließgewässer beschränken sich
häufig noch auf den reinen „Wasserkörper“.
Dabei bietet das Thema Aue eine Vielzahl
von Inhalten (Auwald, Hochwasser etc.)
für den naturwissenschaftlichen oder geo-

graphischen Unterricht in der Sekundar-
stufe I und II.

Der Workshop „Der Fluss und seine Aue –
ein attraktives Thema für den Ökologie-
unterricht in der Sek. I und Sek. II“, der am
3. Juli 2013 in der Biologischen Station
Haus Bürgel in Monheim stattfindet, gibt
Anregungen zur unterrichtlichen Umset-
zung des Themenbereichs und stellt eine
exemplarische Auenexkursion vor.

Weitere Informationen und Anmeldung:
NUA-Tagungshaus, Siemensstraße 5,
45659 Recklinghausen, Tel. 02361/305-0,
poststelle@nua.nrw.de, www.nua.nrw.de.

Kosten: 15 € inkl. Verpflegung.

Auswirkungen des Netz-
ausbaues auf die Natur
Egal ob Windenergie, Tiefengeothermie,
Wasserkraft oder Bioenergie – sie alle 
erfordern einen Ausbau der bisherigen 
Energieleitungsinfrastruktur. Energielei-
tungsausbaugesetz und Netzausbaube-
schleunigungsgesetz sollen den Aus- und
Umbau beschleunigen. Doch obwohl die
Bürgerinnen und Bürger in ihrer Mehrheit
sich für die Nutzung der regenerativen 
Energien aussprechen, mangelt es oftmals
an der Akzeptanz der Menschen vor Ort,
wenn es um den Ausbau der Energieinfra-
struktur geht.

Im Rahmen des NUA-Forums „Erneuer-
bare Energien – Netzausbau und mögliche
Auswirkungen auf Natur und Landschaft“,
das am 20. Juni 2013 in Recklinghausen
stattfindet, sollen mögliche Auswirkungen
des Netzausbaus auf Natur und Landschaft
vor Ort sowie die Rolle der Kommunen in
diesem Verfahren erörtert und eine ange-
messene Öffentlichkeitsbeteiligung disku-
tiert werden.

Weitere Informationen und Anmeldung:
NUA-Tagungshaus, Siemensstraße 5,
45659 Recklinghausen, Tel. 02361/305-0,
poststelle@nua.nrw.de, www.nua.nrw.de.

Kosten: 25 € inkl. Verpflegung.

Chancen und Risiken
fossiler Energien
Energiewende heißt das Ziel für ganz
Deutschland, aber der Übergang zu einem
Netz aus erneuerbaren Energien in Deutsch-
land muss nach Ansicht vieler Experten zu-
nächst noch durch konventionelle Energie-
träger gesichert werden. Doch welche 
Ressourcen können und sollen sinnvoll ge-
fördert werden, um den Energieübergang
zu sichern? In dieser Diskussion spielt zur-
zeit die Gewinnung von unkonventionel-
lem Erdgas durch Fracking insbesondere
in NRW eine große Rolle. Diese Förder-
technik ist jedoch hoch umstritten.

Das NUA-Forum „Neue Formen der Ge-
winnung fossiler Energien – Potenziale
und Gefahren“, das am 11. April 2013 im
Weiterbildungszentrum (WBZ) in Düssel-
dorf stattfindet, will Gelegenheit geben
Chancen und Risiken auszuloten und mit
Experten weniger bekannte Alternativen
zu erörtern. 

Zielgruppe der Veranstaltung sind Vertre-
terinnen und Vertreter von Kommunen,
Behörden, der Wirtschaft, Planungsbüros,
Bürgerinitiativen und Natur- und Umwelt-
verbänden.

Weitere Informationen und Anmeldung:
NUA-Tagungshaus, Siemensstraße 5,
45659 Recklinghausen, Tel. 02361/305-0,
poststelle@nua.nrw.de, www.nua.nrw.de.

Kosten: 25 € inkl. Verpflegung.

Tag der Parke in NRW
Der Internationale „Tag der Parke“ rückt
alljährlich die Bedeutung von Großschutz-
gebieten wie National- und Naturparke in
das öffentliche Interesse. Am 2. Juni 2013
veranstaltet die NUA in Zusammenarbeit
mit den ostwestfälisch-lippischen-Natur-
schutzverbänden und dem „Arbeitskreis
für einen Nationalpark in OWL“ rund um
das Kongresshaus in Bad Lippspringe 
von 11 bis 18 Uhr darum erneut einen „Tag 
der Parke“. Die Informations- und Erleb-
nisveranstaltung steht unter dem Motto 
„Natur erleben – Heimat bewahren“ und
will in breiter Form über Naturschutz und
Naturerlebnis und dabei besonders über
den Beitrag, den Großschutzgebiete dazu
leisten, informieren. Geplant ist ein ab-
wechslungsreiches Informationsprogramm
bei dem Behörden, Einrichtungen, Vereine,
Verbände und Unternehmen insbesondere
aus der Region ihre Arbeit und Projekte 
informieren. Mit Musik und Kulturbei-
trägen sowie Produktangeboten sollen
auch Spaß, Unterhaltung und Genuss nicht
zu kurz kommen.

Veranstaltungshinweise

Im Ruhrgebiet ist das möglich: Eine Kreuz-
kröte (Bufocalamita) zwängt sich aus einem
Gullydeckel. Foto: P. Schütz

In der Senne befindet sich die bedeutendste
zusammenhängende Heidelandschaft in
Nordrhein-Westfalen. Foto: P. Schütz
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Das Land NRW verfolgt das Ziel, in Ost-
westfalen-Lippe einen zweiten National-
park auszuweisen. Die dazu seit 2009 lau-
fende Initiative des Kreises Lippe für einen
Nationalpark im Teutoburger Wald wurde
im November 2012 beendet. Die Senne,
die im Moment noch von der Britischen
Rheinarmee als Truppenübungsplatz ge-
nutzt wird, käme, aufgrund von Fachgut-
achten, ebenfalls als mögliches National-
parkgebiet in Frage. Der Abzug der Trup-
pen dort, soll bis 2020 erfolgt sein. Die seit
über 100 Jahren nur sehr extensive Nut-
zung des Platzes hat dazu beigetragen, 
dass sich eine für NRW einzigartige Tier-
und Pflanzenwelt entwickeln konnte.
Doch was passiert mit der Senne nach 
einer möglichen Aufgabe der militärischen
Nutzung? Welche Schutzmaßnahmen sind
dann sinnvoll und nötig, um das Gebiet 
in seiner Struktur und mit seiner einzig-
artigen Artenvielfalt zu erhalten? Diese und
weitere Fragen sollen beim Auftakt des
„Tag der Parke“ von 11 bis 13 Uhr in einem
Diskussionsforum zur Zukunft der Senne
erörtert werden. Dazu wurden Vertreter
aus dem Naturschutz sowie der Kommu-
nal- und Landespolitik eingeladen.

Infos zum genauen Programm sind ab April
2013 unter www.nua.nrw.de zu finden.

Naturerlebniswochen
Die bundesweit im BANU zusammenge-
schlossenen Umweltakademien koordinie-
ren auch in diesem Jahr wieder die Natur-
erlebniswochen. Vom 27. April 2013 bis 
2. Juni 2013 gibt es auch in NRW wieder
zahlreiche Angebote, um die Natur mit 
allen Sinnen zu erleben und die Vielfalt 
der Landschaften kennen zu lernen. Unter
anderem geht es zu den Narzissenwiesen
in die Eifel oder in den Naturpark Hohe
Mark-Westmünsterland.

Die Auftaktwanderung für die Naturerleb-
niswochen NRW findet am 27. April 2013
im Diersfordter Wald im Kreis Wesel statt.
Der etwa 580 Hektar große Diersfordter
Wald liegt südlich der Stadt Wesel und 
beeindruckt durch seine ausgedehnten 
Eichen- und Kiefern-Mischwälder, die 
immer wieder von kleinen Senken unter-
brochen werden. In diesen Dünentälern 
haben sich im Laufe der Zeit Moor-
gewässer gebildet, die je nach Sonnenlicht
in ihrer Umgebung eine ganz besondere
Atmosphäre schaffen. Charakteristisch
sind 120- bis 150-jährige Eichen, die in
weiten Abständen zueinander stehen und
ihren Ursprung in der historischen Nieder-
waldwirtschaft haben. Der Wald ist als
FFH-Gebiet geschützt, unter anderem 
wegen seines hohen Anteils bodensaurer
Eichenwälder und dem Hirschkäfer.

Infos zu den einzelnen Angeboten gibt es
ab April unter www.naturerlebniswochen.
nrw.de.

Fledermäuse 
an Gebäuden
Viele Fledermausarten beziehen bevorzugt
Quartiere an oder in Gebäuden. Da sie dort
oft unentdeckt leben, wird der gesetzlichen
Forderung nach dem Schutz der Tiere und
ihrer Lebensstätten bei Sanierungs- oder
Abrissmaßnahmen oft nicht ausreichend
nachgekommen. Hier sind vor allem eine
aussagekräftige Ersteinschätzung der Situa-
tion und das Wissen um die weiterführen-
den Vorgehensweisen und Möglichkeiten
zum Schutz von Fledertieren entscheidend.
Ebenso kann bei Gebäudesanierungen ge-
zielt auf die Gestaltung eines „fledermaus-
freundlichen“ Hauses geachtet werden.

Unter dem Titel „Fledermäuse – Berück-
sichtigung des Artenschutzes an Gebäu-
den“, bieten der Runde Tisch Fledertier-
schutz Bergisches Städtedreieck und die
NUA am 24. Juni 2013 in Solingen eine
Veranstaltung an, die sowohl die recht-
lichen Rahmenbedingungen klären und
das richtige Vorgehen bei Sanierungs- und
Abrissvorhaben abwägen, als auch Maß-
nahmen zur Stützung und zum Schutz von
Fledermäusen an und in Gebäuden in
Theorie und Praxis vorstellen soll. Ziel-
gruppen sind Architekten, Handwerker
(z.B. Dachdecker), untere Landschafts-
behörden, Denkmalschutzbehörden, Woh-
nungsbaugesellschaften, Sanierungsförde-
rung, Stiftung Naturschutz und Heimat-
(schutz). Der Teilnehmerbeitrag beträgt 
30 € inkl. Verpflegung.

Weitere Informationen und Anmeldung:
NUA-Tagungshaus, Siemensstraße 5,
45659 Recklinghausen, Tel. 02361/305-0,
poststelle@nua.nrw.de, www.nua.nrw.de.

Wildbienen-Experten
Durch ihre eher unauffällige Lebensweise
ist die herausragende Rolle der Wildbienen
im Naturhaushalt als Bestäuber früher 
häufig nicht so beachtet worden. Ihre öko-
logische Bedeutung, ihre Vielfalt, die be-
sonderen Möglichkeiten zu ihrer Beobach-
tung und vergleichsweise leicht umsetzba-
re Maßnahmen zu ihrer Förderung machen
aber gerade auch Wildbienen zu hervorra-
gend geeigneten Objekten in der Umwelt-
bildung.

In der Schulung zum „Wildbienen-Experten
in der Umweltbildung“, die NABU NRW
und NABU-Naturschutzstation Münster-
land e.V. vom 4. bis 5. Mai in Münster an-
bieten, erlernen die Teilnehmenden Kennt-
nisse zu Ökologie, Lebensweise, Schutz-
maßnahmen und Artbestimmung der Wild-
bienen sowie zur Vermittlung des Erlern-
ten in der Umweltbildung.

Anmeldung: NABU-Naturschutzstation
Münsterland e.V., Haus Heidhorn, West-
falenstr. 490, 48165 Münster, Tel: 02501/

9719433, info@NABU-Station.de, www.
NABU-Station.de.

Kosten: 80 € zuzüglich Kosten für Über-
nachtung und Verpflegung.

Erfolgreiche Renaturie-
rung an Fließgewässern
Renaturierungen von Fließgewässern sind
seit über zwei Jahrzehnten ein wichtiges
Thema in der Wasserwirtschaft. Eine zu-
sätzliche Bedeutung erlangte diese Auf-
gabe noch mit der Einführung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie. Auf der Fachtagung
„Erfolgskontrollen von Renaturierungsmaß-
nahmen an Fließgewässern“, die LANUV,
NUA, MKULNV NRW und der Wasser-
verband Obere Lippe vom 10. bis 11. Juni
2013 in Paderborn anbieten, sollen unter
anderm folgende Fragen angesprochen
werden: Was kann aus bereits durchge-
führten Renaturierungen gelernt werden?
Wie lassen sich Erfolgskontrollen durch-
führen? Wie werden Ergebnisse von Moni-
toring-Maßnahmen interpretiert? Dabei
geht es insbesondere um die Bewertungs-
möglichkeiten der Qualität von Renaturie-
rungsmaßnahmen und um die Diskussion
von Erfolgsfaktoren. Auch Konflikte bei
Renaturierungsmaßnahmen sollen nicht
ausgeklammert werden. In einem weiteren
Themenblock wird über den Stand der
Umsetzungsfahrpläne der WRRL in NRW
informiert. Am zweiten Tag steht eine 
Exkursion zu durchgeführten Renaturie-
rungen auf dem Programm.

Weitere Informationen und Anmeldung:
NUA-Tagungshaus, Siemensstraße 5,
45659 Recklinghausen, Tel. 02361/305-0,
poststelle@nua.nrw.de, www.nua.nrw.de.

Kosten: 50 € inkl. Verpflegung.

Veranstaltungshinweise

Hummel auf einer Malvenblüte.
Foto: M. Graner
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dichten Wasserpflanzen oder an ins Wasser
ragenden Ästen ab, auch auf überflutetem
Grünland.

Ausgangssituation und 
Datenlage
Seit 1992 die FFH-Richtlinie der EU in
Kraft getreten ist, gibt es die Verpflichtung,
für den Schlammpeitzger geeignete
Schutzgebiete auszuweisen und den Er-
haltungszustand der Art zu überwachen.

Die Meldung potenzieller Schutzgebiete
wurde bis 2003 vorgenommen. Systema-
tische Untersuchungen zu der Art waren
die Ausnahme (EDLER 2000) und aufgrund
der spärlichen Nachweise konnten nur 
wenige Flächen des historisch viel 
größeren Verbreitungsgebietes ausge-
wiesen werden. Insgesamt wurde die Art 
in Nordrhein-Westfalen in insgesamt 
sechs FFH-Gebieten und zwei Vogel-
schutzgebieten (VSG) im Standarddaten-
bogen (SDB) gemeldet (Tab. 1).

In der ersten FFH-Berichterstattung 2007
wurden die bis 2005 vorliegenden zehn
Raster-Nachweise an das Bundesamt für

Naturschutz (BfN) übermittelt, um bundes-
weite Verbreitungskarten zu erstellen.

Dem LANUV lagen damals zu einigen
Meldungen keine konkreten Fundbelege
vor. Diese Raster mussten daher als un-
sicher betrachtet werden.

Während sich das FFH-Monitoring für 
viele Fischarten gemeinsam mit dem 
Monitoring der Fischfauna zur EU-Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) bearbeiten
lässt, ist dies beim Schlammpeitzger nicht
möglich; vor allem da seine Hauptver-
breitungsgewässer in NRW nicht WRRL
relevant sind.

Zudem wurden vom BfN „Überarbeitete
Bewertungsbögen der Bund-Länder-Arbeits-
kreise als Grundlage für ein bundesweites
FFH-Monitoring“ vorgelegt (BfN 2009).
Darin werden Vorgaben zum Monitoring
gemacht, die für den Schlammpeitzger 
einen höheren Befischungs- und Erfas-
sungsaufwand notwendig machen, als er
mit den Methoden zur WRRL-Befischung
abzudecken wäre:

Probestrecken/-flächen von mindestens
200 Metern oder 500 Quadratmetern in

D
er Schlammpeitzger ist ein be-
merkenswerter Fisch. Er kann 
extrem schlammige Gräben be-

siedeln, in denen andere Fische oft nicht
überleben. Er überdauert Trockenzeiten
eingegraben im feuchten Schlamm und er
schluckt bei Sauerstoffmangel Luft, die
hörbar über den Darm wieder abgegeben
wird, was ihm auch den Namen „Piepaal“
eingetragen hat.

Lange Zeit waren aus Nordrhein-West-
falen nur Zufallsfunde bekannt, denn die
Art lebt in fischereilich meist nicht sehr 
attraktiven Gewässern und lässt sich 
überdies nur schwierig nachweisen. Seit
Schlammpeitzger in den Anhang II der
EU-Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie aufge-
nommen wurden (FFH-RL), besteht jedoch
die Pflicht, sie zu überwachen und regel-
mäßig den Erhaltungszustand an die EU 
zu berichten.

Der Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)
besiedelt stehende oder extrem langsam
fließende Gewässer mit tiefgründigem,
weichem Schlamm. Sein primärer Lebens-
raum sind Auengewässer und wasser-
pflanzenreiche Verlandungsgewässer im
Tiefland, sekundär wird er in geeigneten
Grabensystemen nachgewiesen. Er hält sich
tagsüber in dichten Pflanzenpolstern oder
eingegraben im Schlamm auf. Trockenfal-
len des Gewässers überlebt der Schlamm-
peitzger im schlammigen Boden eingraben
mehrere Monate. Gegenüber Sauerstoff-
verknappungen ist die Art unempfindlich,
da sie die Fähigkeit zur „Darmatmung“ 
besitzt und Sauerstoff über die Haut auf-
nehmen kann. Im März/April legen die
Schlammpeitzger ihre klebrigen Eier an

Cornelia Schütz, Sven Hüttemann, Nico Funke, Wlodzimierz Jarocinski, Nikola Theißen

Schlammpeitzger-Monitoring 
in Nordrhein-Westfalen
Untersuchungen von 2010 bis 2012 zur FFH-Berichtspflicht

Der Erhaltungszustand des Schlammpeitzgers (Misgurnus fossilis), einer Anhang II-Art
der FFH-Richtlinie, muss überwacht und die Ergebnisse der Überwachung in 6-jährigem
Abstand an die EU-Kommission berichtet werden. Foto: LANUV

Abb. 1: Im Porträt lassen sich beim
Schlammpeitzger gut die sechs Barteln am
Oberkiefer, sowie die vier Barteln am 
Unterkiefer erkennen. Foto: LANUV
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besiedelten Gewässer oder Gewässer-
abschnitten

Probestrecken sollen repräsentativ für
die unterschiedliche Habitatstrukturen
im Untersuchungsgebiet sein (Fest-
legung vor Ort)

Untersuchungen sollten in einem Jahr
pro 6-jährigen Berichtszeitraum erfolgen

in jedem Untersuchungsgebiet wird eine
Probestrecke von mindestens 200 Meter
durch Elektro-Streckenbefischung be-
probt (die Probestrecke kann in unter-
schiedliche Teilstrecken aufgeteilt wer-
den) – der Zeitraum muss an die Ge-
gebenheiten vor Ort angepasst sein

Lage der Probestrecken in den Unter-
suchungsgebieten kann in Sekundär-
habitaten zwischen den Berichts-
perioden wechseln, in Primärhabitaten
werden die Probestrecken dauerhaft
festgelegt

Charakterisierung der besiedelten Ge-
wässer (Habitatqualität) erfolgt anhand
struktureller, morphologischer, physika-
lischer und chemischer Merkmale

Auf Grundlage der so durchgeführten Er-
fassungen sollen die Vorkommen hinsicht-
lich Population, Habitat und Beeinträchti-
gungen bewertet werden. Dafür gibt das
BfN (2009) feste Kriterien vor (Tab. 2).

Untersuchungen des LANUV
Aufgrund der geschilderten Ausgangs-
situation war es in Nordrhein-Westfalen

dringend notwendig, für die kommende
Berichterstattung 2013, gezielt die aktuelle
Verbreitung und den Zustand des Schlamm-
peitzgers zu untersuchen. Von 2010 bis An-
fang 2012 wurden daher folgende Arbeiten
durchgeführt:

Überprüfen aller Meldungen in Natura
2000-Gebieten

Überprüfen aller weiterer Rasternach-
weise außerhalb der Schutzgebiete

Testen der neuen Monitoring-Methoden

Überprüfen weiterer potenzieller Ge-
biete auf Schlammpeitzgervorkommen

Bewertung der Vorkommen

Testen der Bewertungsvorgaben

Ergänzende Arbeiten Dritter (Schlamm-
peitzgerprojekt des Fischereivereins Rahden
und Umgebung e.V. sowie Untersuchun-
gen des NZ Gelderland) wurden berück-
sichtigt.

Die Art der Untersuchungen sollte sicher-
stellen, dass sowohl die in Tabelle 2 
genannten Bewertungskriterien als auch
die für die Berichterstattung 2013 vorge-
sehenen Parameter bedient werden können
(siehe unten).

Gebietskürzel Gebietsname
DE-3517-302 Große Aue

DE-3817-301 System Else/Werre

DE-4104-304 Klevsche Landwehr, 
Anholt. Issel, Feldschlaggr.
u. Regnieter Bach

DE-4109-301 Teiche in der 
Heubachniederung

DE-4404-301 Fleuthkuhlen

DE-4706-301 Ilvericher Altrheinschlinge

DE-3519-401 VSG Weseraue

DE-3618-401 VSG Bastauniederung

Tab. 1: Natura 2000 und Vogelschutz-
gebiete mit Nennungen des Schlamm-
peitzgers im SDB, Stand Januar 2010

Zustand der Population A (hervorragend) B (gut) C (mittel bis schlecht)

Bestandsgröße/Abundanz: > 300 lnd./ha < 300 lnd./ha Einzelnachweis

Altersgruppen (auf Grundl. der Län- zwei oder mehr
eine Altersgruppe eine Altersgruppe

genverteilung für das ges. Gewässer Altersgruppen

bzw. den untersuchten Bereich) nachweisbar
nachweisbar nachweisbar

Habitatqualität A (hervorragend) B (gut) C (mittel bis schlecht)

Isolationsgrad /Fragmentierung z. überw. Teil Lebensraumverbund

(Gesamteinschätzung) vollständiger Lebensraumverbund mit nächst größerer Einh. des isoliertes Gewässer oder 

mit nächst größerer Einheit Gewässersystems, direkt oder fragmentiertes Gewässer 

des Gewässersystems, direkt oder durch mittel – häufig auftretende mit zentral 

durch mittel – häufig auftretende Hochwasser (< 5 Jahre im Mittel) beeinträchtigter 

Hochwasser (< 5 Jahre im Mittel) oder vollständig durch seltene Durchgängigkeit

Hochwasser (> 5 Jahre im Mittel)

Sedimentbeschaffenheit

(Ant. d. Probestellen mit überw. 

aeroben und überw. organisch > 50% > 25–50% < 25%

geprägten Feinsedimentauflagen u. 

überw.> 10 cm Auflagendicke)

Wasserpflanzendeckung

submers + emers (Mittelwert
> 50% > 25–50% < 25%

der Probestellen während der 

Vegetationsperiode)

Beeinträchtigungen A (keine bis gering) B (mittel) C (stark)

Gewässerbaul. Veränderungen

(insbes. Querverbauungen) ohne erkennbar mit erkennbar 

u./o. Abtrennung der Aue keine negativen negativem 

(Veränderungen beschreiben, Einfluss Einfluss

Gesamteinsch. m. Begründ.)

Gewässerunterhaltung schonend, Anspr. Teilw. berücksichtigt intensive, bestandsgefährdende 

(vor allem an der Gewässersohle, keine (Primärlebensraum) oder (z.B. abschnittsw. altern. o. halbseitige Unterhaltung (z.B. maschinelle

Grundräumungen, Entkrautungen) Ansprüche ideal berücksichtigt maschinelle Krautung, Krautung Krautung mit Sedimententnahme,

(Experteneinschätzung) (z. B. Handkrautung) ü- der Sohle, vorherige Abfischung Krautung ausgedehnter Bereiche 

(Experteneinschätzung bzw. Absammlung von Aushub, oder vor Mitte September, 

mit Begründung) Krautung nicht vor September) Grundräumung) (Experten-

(Experteneinschätzung mit Begründung) einschätzung mit Begründung)

Nährstoffeintrag, natürl. o. anthropogen bedingte anthropogen bedingte Einträge
und/oder 

Schadstoffeinträge 1) Einträge führen nicht zu Unterschr. führen zu Unterschreitung

(Gesamteinschätzung) d. Trophieklasse eutroph 2 der Trophieklasse eutroph 2
Schadstoffeinträge

Tab. 2: Bewertungsvorschläge des BfN zum FFH-Schlammpeitzgermonitoring (BfN 2009)
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Feldkampagne
Als grundsätzliche Technik wurde die
Elektro-Streckenbefischung (Abb. 2) ge-
wählt. Es wurde hauptsächlich mit Impuls-
strom, zu Testzwecken aber auch mit
Gleichstrom befischt.

Befischt wurde im Frühjahr, weil dann der
geringere Bewuchs der Gewässer die
Sichtbarkeit und Fängigkeit der Tiere noch
nicht einschränkt.

Im Vorfeld wurden neben intensiver Daten-
recherche auch ortskundige Experten 
befragt, um die Untersuchungsbereiche
besser einzugrenzen. Weitere potenziell zu
befischende Gewässer(abschnitte) wurden
anhand von Karten und Luftbildaufnahmen
identifiziert.

Die tatsächlich befischten Strecken wurden
vor Ort anhand der Habitateignung und 
der technischen Befischbarkeit ausgewählt.
Bei unterhaltenen Gewässern wurde ver-
sucht, unterschiedliche Sukzessionsstadien
abzudecken.

Für jede befischte Strecke wurden das all-
gemeine Feldprotokoll zur Erfassung der
Fischfauna in Nordrhein-Westfalen und
ein Habitatbewertungsbogen ausgefüllt,
auf dem die in Tabelle 2 angegebenen 
Parameter zu Habitat und Beeinträchti-
gung erfasst wurden.

Zusätzlich wurden je Vorkommen/Gebiet
die Habitateignung für den Schlammpeitz-
ger, die Dichte und Vernetzung geeigneter
Gewässer, sowie der Einfluss der Ge-
wässerunterhaltung eingeschätzt.

Erfahrungen zu den Vorgaben
der FFH-Berichtspflicht
Erfassungsmethodik

Die vom BfN vorgeschlagene Erfassungs-
methodik (BfN 2009) ist nicht ideal, hat
sich aber im Hinblick auf das Verhältnis
zwischen Aufwand und Ergebnis als 
praktikabel erwiesen. Es ist sehr sinnvoll,
die zu untersuchende Fläche aufzuteilen,
um verschiedenste Gewässer und verschie-
dene Unterhaltungsstadien im Gebiet zu
berücksichtigen. Vor Querbauwerken (z.B.
schlecht durchwanderbare Straßendurch-
lässe) sind nach Erfahrung der Autoren
vermehrt Schlammpeitzger nachweisbar.

Die vom BfN vorgeschlagenen Flächen-
größen sollten als Mindestangabe ver-
standen werden.

Die Nachweise der aktuellen Befischungs-
kampagne wurden alle bei einer „nor-
malen“ Streckenbefischung erbracht. Es
sollte langsam und sehr aufmerksam ge-
fischt werden. Ein Unterschied zwischen
Gleichstrom und Impulsstrom konnte nicht
festgestellt werden. Darüber hinaus ist
nach Einschätzung der Autoren keine 
weitere „Spezialtechnik“ bei der Elektro-
befischung notwendig.

Die Methode ist allerdings nur sehr be-
dingt dafür geeignet, Aussagen über Qua-
lität und Quantität der Populationen abzu-
leiten. Da Schlammpeitzger gerne tief im
Schlamm sitzen, reagieren sie träge auf
Elektrobefischungen und man „erwischt“
vermutlich vor allem Tiere, die gerade 
aktiv sind. Regelmäßige Reusenbefischun-
gen sind als Methode zur Populations-
bewertung besser geeignet als Elektro-
befischungen (HOFFMANN et al. 2013).
Dies ist allerdings äußerst zeitaufwändig
und als Regelmonitoring nicht leistbar.

Bewertungsparameter

Nicht alle vom BfN (2009) vorgeschla-
genen Bewertungsparameter und -katego-
rien (vgl. Tab. 2) stellten sich vor dem 
Hintergrund der Ergebnisse als praktikabel
heraus.

Sowohl die Dichte als auch die Alters-
gruppen sind wichtige Parameter, um eine
Population einstufen zu können. Ob die
Größenordnung von 300 Individuen je
Hektar als Grenze zwischen einer guten
und einer hervorragenden Population sinn-
voll ist, steht in Frage. Übertragen auf eine
Strecke von 50 Metern in einem zwei 
Meter breiten Gewässer würde das bei drei
gefangenen Individuen einen guten, bei
vier Individuen einen hervorragenden 
Bestand bedeuten. Diese Einstufung sollte
anhand von bundesweiten Daten überprüft
werden.

Wichtig wäre es, wenn zwischen einem
Einzelfund und dem Nicht-Nachweis unter-
schieden werden könnte. Derzeit wird 
beides mit C bewertet (siehe unten).

In der Vorlage des BfN wird zur Habitat-
qualität lediglich der Verbund zum Vorfluter
abgefragt. Das sollte um den Isolations-
grad, beziehungsweise die Fragmentierung
der Gewässer erweitert werden. Sowohl
die Graben-/Gewässerdichte als auch der
Vernetzungsgrad dieser Gewässer sind
wichtig für die Lebensraumqualität. Ist
beides hoch, liegen gute Voraussetzungen
für den Schlammpeitzger vor.

Die Sedimentbeschaffenheit ist ein Schlüs-
selfaktor beim Schlammpeitzger. Je dicker
und wasserreicher (weicher) der Schlamm,
desto besser ist die Eignung. Die Schlamm-
auflage muss nach Einschätzung der Auto-
ren aber nicht unbedingt „überwiegend 
aerob“ sein.

Laut HOFFMANN et al. (2013) kommt der
Art des Bewuchses große Bedeutung zu –
Röhrichte mit sehr starker Durchwurze-
lung des Schlamms sind weniger zuträg-
lich, Bewuchs mit Laichkräutern wird 
dagegen sehr gerne angenommen. Diese
Unterscheidung sollte gegebenenfalls mit
in die Habitatbewertung aufgenommen
werden. Die geforderte Erfassung der 
Wasserpflanzendeckung ist wenig aus-
sagekräftig, da die Befischungen meist 
im zeitigen Frühjahr bei geringem Be-
wuchs stattfinden.

Gewässerbauliche Veränderungen und 
Gewässerunterhaltung sind potenzielle
Beeinträchtigungen, die in der vorgegebe-
nen Formulierung sinnvoll sind und so bei-
behalten werden sollten. Der Parameter
Nährstoffeintrag lässt sich in der ange-
gebenen Form nur auf der Grundlage 

Abb. 2: Elektrobefischung in einem Ge-
wässer der Weseraue; die Mächtigkeit der
Schlammauflage ist hier sehr gering – 
es wurden keine Schlammpeitzger nach-
gewiesen. Foto: LANUV

Abb. 3: Elektrobefischung in einem Ge-
wässer des VSG Bastau; tiefer, weicher
Schlamm wird von Schlammpeitzgern gerne
besiedelt, kann aber das Vorwärtskommen
beim Fischen deutlich erschweren.

Foto: LANUV

NiN_1-2013_1-52  26.03.2013  6:30 Uhr  Seite 14



15Natur in NRW 1/13

Fischereiökologie

Tab. 3: Einzelergebnisse der Befischungsstrecken (= Spalten) in den beiden Gebieten
(sieben bzw. neun Einzelstrecken befischt); Zusammenfassung der Einzelparameter laut
Tab. 2 nach gewichteter NRW-Bewertung (oben) bzw. nach Verfahren „schlechtester
Wert“ des BfN in der „Ausfüllhilfe“ (unten). Absteigende Wertigkeit von dunkelgrün 
(A hervorragend), grün (B gut), rot (C mittel-schlecht) bis grau (X kein Nachweis).

weiterer Daten (Messungen, Einstufungen
z.B. aus WRRL) ausfüllen. Diese liegen je-
doch nicht für alle betroffenen Gewässer
vor. Zudem wäre zu überprüfen, ob die 
angegebene Trophieklasse tatsächlich für
Schlammpeitzger relevant ist.

Ergebnisse, Zustand 
des Schlammpeitzgers in NRW
Befischte Einzelstrecken
Die Fischbestandserhebung und die 
Habitatbewertung (vgl. Einzelparameter in
Tab. 2) liegen für jede befischte Strecke
vor. Es stellt sich die Frage, wie die Einzel-
angaben für Population, Habitat und 
Beeinträchtigung aggregiert werden.

In der Vorgabe des BfN (zur Berichterstat-
tung 2013) wird automatisiert jeweils der
schlechteste Einzelparameter für die aggre-
gierte Bewertung übernommen. Dadurch
kommt jedem Einzelparameter die gleiche
Bedeutung zu.

Dies wird von den Autoren kritisch gesehen.
Wenn zum Beispiel der Parameter „Wasser-
pflanzendeckung“, der durch seine jahres-
zeitliche Abhängigkeit keine sehr verläss-
liche Aussage bietet, bei den Frühjahrs-
befischungen in der Regel mit weniger 
als 25 Prozent (= C) beurteilt wurde, wird
die Habitatbewertung dadurch auf C fest-
gelegt.

Da vom BfN auch eine fachlich ab-
weichende Einschätzung zugelassen wird,
wurde in NRW eine Matrix erarbeitet, an-
hand derer die Einzelparameter gewichtet
in die aggregierte Bewertung eingehen. 
Tabelle 3 zeigt für die Einzelstrecken in
zwei Gebieten den Unterschied zwischen
automatisierter Bewertung („schlechteste
schlägt durch“) und gewichteter Bewertung
anhand unserer Matrix.

Aus Tabelle 3 lässt sich auch ein weiteres
Problem erkennen. Bei der „offiziellen“
Bewertung wird nicht differenziert zwi-
schen Probestellen, bei denen keine
Schlammpeitzger nachgewiesen werden
konnten, und Probestellen, bei denen 
Dichte und Altersstruktur ein „C“ ergeben.
Beide Situationen werden gleichermaßen
mit „C“ eingestuft. In der LANUV-Matrix
wird für den Fall „kein Nachweis“ ein „X“
vermerkt.

Die gewichtete Bewertung und die Dar-
stellung von „Nichtnachweisen“ erlaubt
ein deutlich differenzierteres Bild auf die
Unterschiede zwischen den beiden Vor-
kommen.

Vorkommen (Populationen) 
und Standard-Datenbögen (SDB)
Für die Bewertung des Vorkommens, 
beziehungsweise der Population müssen
alle Befischungsstrecken in der Unter-
suchungsfläche zusammen betrachtet wer-
den. Sofern das Vorkommen in einem 
gemeldeten FFH-Gebiet liegt, kann diese
Betrachtung auch für die Einstufung im
entsprechenden SDB genutzt werden.

Mit Blick auf Tabelle 3 stellt sich die Frage,
wie die Ergebnisse der einzelnen Strecken
aggregiert werden können. Erschwert wird
eine Zusammenfassung dadurch, dass 
die Einstufungen im SDB einer anderen
Diktion folgen, als die Einstufungen bei
Einzelerfassungen: Anstelle der unter 
Tabelle 2 aufgelisteten Parameter müssen
die in Tabelle 4 angegebenen Merkmale
für die Angabe des Erhaltungszustandes
beurteilt werden (EU 2011).

Auch die Kürzel haben je nach Bewer-
tungsebene eine unterschiedliche Bedeu-
tung. C bei der Monitoringbewertung (laut
Tab. 2) bedeutet „mittel-schlecht“, beim
Erhaltungszustand im SDB bedeutet es
„signifikant“. Die Verwendung gleicher,
beziehungsweise ähnlicher Begriffe und
Kürzel für unterschiedliche Inhalte ist der
Übersichtlichkeit bei den verschiedenen
FFH-Bewertungen nicht dienlich.

Folgende Vorgehensweise wurde in Nord-
rhein-Westfalen gewählt:

Schritt 1: Die Einzelstrecken einer Unter-
suchungsfläche beziehungsweise eines Vor-
kommens (gewichtete Variante aus Tab. 3)
wurden anhand von Experteneinschätzung
zusammengefasst

Schritt 2: Die Eignung der Gewässer für
Schlammpeitzger wurde durch die Be-
fischer in der gesamten Untersuchungs-
fläche zusammenfassend eingeschätzt.
Hierfür wurden vier Faktoren abgefragt,
die nach Einschätzung der Autoren für die
Habitateignung entscheidend sind (Tab. 4).

Schritt 3: Aus den beiden vorgenannten
Schritten sowie weiteren Informationen

(z.B. Gesamtbestand der Art in der ent-
sprechenden biogeografischen Region, 
Informationen zu überregionalen Belas-
tungen, Expertenwissen etc.) wurde die
Einstufung des Erhaltungszustandes des
Vorkommens vorgenommen.

Tabelle 4 zeigt einen Überblick über alle
bearbeiteten Untersuchungsflächen in NRW.
Nicht befischt wurden Wurm und Werre.
Diese alten Rastermeldungen stellten sich
nach genauer Datenrecherche als Fehl-
meldungen (Verwechslungen) heraus. Auch
die Fundpunkte „Teich bei Fürstenkuhle“
und die Schlammpeitzgermeldung im SDB
des Natura 2000-Gebietes „Weseraue“
wurden im Rahmen der Befischung als
Fehlmeldungen identifiziert. Diese Flächen
sind daher in der Tabelle nicht aufgeführt.

Ein hervorragendes (= A) Schlammpeitzger-
vorkommen konnte in Nordrhein-West-
falen nicht nachgewiesen werden. Zwei
der Populationen werden als gut (= B) ein-
gestuft. Beide Vorkommen waren bei der
letzten FFH-Berichterstattung noch nicht
bekannt. Das Vorkommen im Graben-
system nordwestlich von Rahden wurde
durch den Fischereiverein Rahden e.V. seit
2006 intensiv untersucht (HOFFMANN et al.
2013). Der Bereich der Düffel war als 
potenziell geeignetes Schlammpeitzger-
gebiet Teil der LANUV-Monitoringkam-
pagne. Die Schlammpeitzgernachweise in
diesem Gebiet sind besonders bemerkens-
wert, da zum einen die Anzahl nachgewie-
sener Tiere für Elektrobefischungen relativ
hoch ist, zum anderen mindestens drei 
verschiedene Altersklassen nachgewiesen
werden konnten. Dies dokumentiert einen
ausgewogenen Altersaufbau der Population.

Die alten Nachweise Isselzuflüsse, Bastau
und Fleuthkuhlen konnten bestätigt werden.
Im Gebiet der Fleuthkuhlen wurden auch
bei Monitoringaktivitäten des NZ Gelder-

Schlammpeitzger: Nachweis in den Fleuth-
kuhlen bei Issum. Foto: LANUV

Vorkommen Isselzuflüsse Vorkommen Düffel

gewichtete Population X X X X B X X X X X X X B X B B

NRW- Habitat B B B B A A B A C A B B B B B A
Bewertung Beeinträchtigung C C A C C C C B C B A B B C C A

BFN-
Population C C C C C C C C C C C C C C B B

Bewertung Habitat C C C C B B C A C B C C C C C B

Beeinträchtigung C C C C C C C B C B A B B C C C
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